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Frage Nummer 38 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Patrick 
Friedl 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Nachdem die Bachmuschel (Unio crassus) als einstmals häu-
figste Muschelart inzwischen in Deutschland als auch in Bayern 
vom Aussterben bedroht ist, frage ich die Staatsregierung, wie 
ist der Erhaltungszustand der Art in den fünf unterfränkischen 
Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten), die für die 
Bachmuschel ausgewiesen wurden, welche Maßnahmen wur-
den in diesen FFH-Gebieten bereits für den Schutz der Bach-
muschel ergriffen und welche Einschränkungen der Wasser-
entnahme (Verschlechterungsverbot) wurden an diesen FFH-
Bachmuschelvorkommen in Unterfranken umgesetzt? 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

Die Bachmuschel (Unio crassus) ist für folgende FFH-Gebiete (FFH = Fauna-Flora-
Habitat) in Unterfranken gemeldet: 

1. Bahratal (DE5528371). Der Erhaltungszustand wird laut Managementplan mit 
„A-C“ angegeben. 

2. Fränkische Saale zwischen Heustreu und Steinach (DE5627371). Laut Ma-
nagementplan wird der Erhaltungszustand mit „C“ bewertet. Aktuell ist die Art in 
dem Gewässersystem nicht nachgewiesen. 

3. Milztal und Oberes Saaletal (DE5628371): Hier wird der Erhaltungszustand laut 
Managementplan mit Erhaltungszustand „C“ angegeben. 

4. Alsteraue von der Landesgrenze bis zur Mündung (DE5830301): Der unterfrän-
kische Anteil an diesem FFH-Gebiet ist gering. Die Bachmuschel kommt nicht 
im unterfränkischen Gebietsanteil vor. 

5. Vorderer Steigerwald mit Schwanberg (DE6327371): Laut Managementplan 
wird der Erhaltungszustand mit „B“ bewertet. In diesem Gebiet werden Maßnah-
men zum Schutz der Bachmuschel vor Prädation durch den Bisam durchge-
führt. 

Zu weiteren gezielten Maßnahmen zum Schutz der Bachmuschel bzw. zu eventu-
ellen Einschränkungen der Wasserentnahme konnten in der zur Beantwortung zur 
Verfügung stehenden Zeit keine weitergehenden Informationen ermittelt werden. 
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